
 
 
 
Mitteilung einer vollzogenen Taufe 
an das Standesamt des Geburtsorts 
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Empfänger (Standesamt des Geburtsorts): 

 
 

An das Standesamt 
      

 Absender (Pfarramt/Kirchenregisteramt): 

      

 
 

Die unten genannte Person wurde am       durch die Taufe in die Evangelische Kirche aufgenommen. 
 

TÄUFLING Familienname, Zusatz 

      
Geschlecht 

      
Vornamen 

      
Datum und Ort der Geburt 

      
Standesamt des Geburtsorts 

      
Register-Nr. des Geburtenbuchs 

      
Wohnort, Straße, Hausnummer 

      
ELTERN Familienname, Zusatz, Vornamen 

      
Geburtsdatum 

      
Geburtsname, Zusatz 

      
Konfession 

      
Familienstand 

      
Familienname, Zusatz, Vornamen 

      
Geburtsdatum 

      
Geburtsname, Zusatz 

      
Konfession 

      
Familienstand 

      
Wohnort der Eltern (bei Abweichung vom Wohnort des Täuflings) 

      
 
 

         

(Dienstsiegel) Datum  Unterschrift 
 
 
Bitte nehmen Sie die Konfessionszugehörigkeit "evangelisch" ins Geburtenregister als Folgebeurkundung zum Geburtseintrag auf. 
 
 
     

Datum  Unterschrift  Unterschrift 
  (bei religionsunmündigen Personen die Eltern / Erziehungsberechtigten) 
 
Beim Eintrag der Taufe in die Personenstandsregister handelt es sich um eine Folgebeurkundung. Diese ist in manchen Standesämtern gebührenpflichtig  
(beispielsweise beträgt der Gebührensatz im Standesamt Stuttgart derzeit 10 €). 


